
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/11/5 86/01/0091
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1986

Index

25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §107 Abs1 Z10;

StVG §119;

StVG §26;

StVG §40;

Rechtssatz

Hat ein Häftling wegen Gesundheitsschädlichkeit Bedenken gegen den Aufenthalt in einem ihm zugewiesenen

verrauchten Haftraum, so kann er diese Bedenken nur zum Gegenstand von Ansuchen oder Beschwerden gemäß §

119 StVG und § 120 StVG machen. Eine Rechtfertigung für die Weigerung, der Anordnung eines

Strafvollzugsbediensteten Folge zu leisten, kann selbst bei Zutre=en dieser Bedenken dem Gesetz nicht entnommen

werden. Die Weigerung des Häftlings ist somit eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 107 Abs 1 Z 10 StVG.
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